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Regeste

Regeste Art. 41bis AHVV, lit. a der Übergangsbestimmungen zur Verordnungsnovelle vom
5.4.1978. - Rz. 66 des Kreisschreibens über Verzugs- und Vergütungszinsen (gültig ab 1.
Januar 1979) ist verordnungswidrig (Erw. 3a). - Art. 41bis Abs. 3 lit. c AHVV ist
sinngemäss auch auf Nichterwerbstätige anzuwenden, wenn infolge Anpassung der
kasseneigenen Einschätzung an das durch die Steuerbehörde gemeldete Vermögen eine
Nachzahlungsverfügung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVV erlassen werden muss (Erw.
3c). - Durch die Erhebung einer Beschwerde gegen eine Beitragsverfügung wird weder der
Beginn des Zinsenlaufs hinausgeschoben noch der einmal begonnene Zinsenlauf
unterbrochen (Erw. 4a). - Aus Art. 41bis Abs. 2 AHVV folgt die Verpflichtung der
Ausgleichskassen, in einer Nachzahlungsverfügung gleichzeitig auch über die bis dahin
geschuldeten Verzugszinsen abzurechnen (Erw. 4b).

Erwägungen

E. 1
(Kognition gemäss Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG .)

E. 2
Mit dem am 1. Januar 1979 in Kraft getretenen Art. 14 Abs. 4 lit. e AHVG erhielt der
Bundesrat die Kompetenz, u.a. Vorschriften über die Erhebung von Verzugszinsen beim
Bezug von Beiträgen zu erlassen. Davon machte er in Art. 41bis AHVV Gebrauch. Nach
dessen Abs. 3 laufen die Verzugszinsen "a. im allgemeinen vom Ende der Zahlungsperiode
an; b. bei Nachzahlung vom Ende des Kalenderjahres an, für das die Beiträge geschuldet
sind; c. bei der Nachzahlung von Beiträgen von Einkommen aus selbständiger
Erwerbstätigkeit, wenn diese im ausserordentlichen Verfahren festgesetzt wurden, von dem
Monat an, der auf den Erlass der Verfügung folgt, aus der sich die Nachzahlung ergibt".
Abs. 1 bestimmt, dass - ausser im Falle der Betreibung oder der Konkurseröffnung -
Verzugszinsen nur zu entrichten sind, sofern die Beiträge nicht innert vier Monaten nach
Beginn des Zinsenlaufs bezahlt werden; dies gilt namentlich, wenn die Ausgleichskasse
eine ausserordentliche Zahlungsfrist setzt oder Beiträge nachfordert. Im Falle der
Beitragsnachforderung sind - gemäss Abs. 2 - u.a. keine Verzugszinsen zu entrichten für die
vier Monate, die auf die Nachzahlungsverfügung folgen, sofern die nachgeforderten
Beiträge und die bis dahin geschuldeten Verzugszinsen innert dieser Frist entrichtet werden.
Nach Abs. 4 sind keine Verzugszinsen geschuldet, wenn die Beiträge weniger als Fr.
3'000.-- ausmachen; Abs. 5 sieht einen Zinssatz von 0,5 Prozent je abgelaufenen Monat vor.
Schliesslich halten die Übergangsbestimmungen der Verordnungsnovelle vom 5. April
1978 in lit. a fest, dass Verzugszinsen von Beitragsschulden, die vor dem 1. Januar 1979
entstanden sind, von diesem Zeitpunkt an erhoben werden, soweit die Beiträge nicht bis
zum 30. April 1979 entrichtet werden. BGE 109 V 1 S. 4 Das Eidg. Versicherungsgericht



hat sich schon verschiedentlich mit der Verzugszinsregelung in Art. 41bis AHVV befasst.
In BGE 107 V 205 Erw. 3b hat es Art. 41bis Abs. 1 AHVV ausdrücklich als gesetzmässig
erklärt. Ferner hat es in BGE 107 V 129 und im nicht veröffentlichten Urteil Stemmle vom
2. Juni 1981 Art. 41bis Abs. 3 lit. b und c AHVV sowie im Urteil Stemmle auch lit. a der
Übergangsbestimmungen als gesetzmässig betrachtet und angewendet. Daran ist
festzuhalten.

E. 3
Streitig ist, ob der Beschwerdegegner auf den mit Verfügungen vom 6. Dezember 1979
festgesetzten und im Mai 1980 bezahlten Beiträgen für 1975 und 1976 ab 1. Januar 1979
Verzugszinsen schuldet. a) Für das Jahr 1979 verneint die Vorinstanz die Verpflichtung zu
Verzugszinsen mit dem Hinweis auf Randziffer 66 des bundesamtlichen Kreisschreibens
über Verzugs- und Vergütungszinsen (gültig ab 1. Januar 1979). Diese Randziffer lautet wie
folgt: "Werden für die Zeit vor dem 1. Januar 1979, aber nach diesem Zeitpunkt Beiträge
nachgefordert, so sind für die Zeit vom 1. Januar 1979 bis zum Erlass der
Nachzahlungsverfügung keine Zinsen geschuldet. Dagegen sind Zinsen von der Zustellung
der Nachzahlungsverfügung an zu entrichten, sofern die Beiträge 3000 Franken erreichen
und nicht innert vier Monaten nach Erlass der Nachzahlungsverfügung entrichtet werden."
Nach der Rechtsprechung ist der Sozialversicherungsrichter an Verwaltungsweisungen
nicht gebunden. Er weicht allerdings davon nur ab, soweit sie Vorschriften enthalten,
welche den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen widersprechen ( BGE 107 V 154
Erw. 2b mit Hinweisen). Dies trifft - wie schon vom BSV in seiner
Verwaltungsgerichtsbeschwerde angedeutet wird - im vorliegenden Fall zu. Die
Übergangsbestimmungen der Verordnungsnovelle vom 5. April 1978 besagen in lit. a, dass
auf Beitragsschulden, die vor dem 1. Januar 1979 entstanden sind, von diesem Zeitpunkt an
Verzugszinsen erhoben werden, soweit die Beiträge nicht bis zum 30. April 1979 entrichtet
werden. Demnach spielt es keine Rolle, ob Beiträge für 1978 und frühere Jahre noch vor
oder erst nach dem 1. Januar 1979 verfügungsweise festgesetzt wurden; auch wird nicht
berücksichtigt, ob es sich um eine Nachforderung im Sinne von lit. b oder von lit. c des Art.
41bis Abs. 3 AHVV handelt. Aus dem Fehlen solcher Unterscheidungen kann aber im
Gegensatz zur Vorinstanz nicht gefolgert werden, die fragliche Übergangsbestimmung sei
ungenau und das BSV habe sie in Randziffer 66 des Kreisschreibens zu Recht näher
konkretisiert. BGE 109 V 1 S. 5 Wie auch die Vorinstanz selber einräumt, soll das
Übergangsrecht bei Einführung eines neuen Instituts wie der Verzugszinspflicht im
Beitragsbereich einfach und praktikabel sein. Diesem Erfordernis entspricht lit. a der
Übergangsbestimmungen vollumfänglich. Nach ihrem klaren Wortlaut gibt es für die vor
dem 1. Januar 1979 entstandenen Beitragsschulden eine "Schonfrist" nur bis zum 30. April
1979, während auf den erst nach diesem Zeitpunkt bezahlten Beiträgen immer
Verzugszinsen erhoben werden müssen (vorbehältlich Art. 41bis Abs. 4 AHVV ). Wenn
Randziffer 66 für die erst nach dem 1. Januar 1979 erlassenen Nachforderungsverfügungen
eine Sonderregelung aufstellt und die Verzugszinspflicht auf die Zeit nach der Zustellung
dieser Verfügungen beschränkt, so steht diese Weisung im Widerspruch zum
Verordnungsgrundsatz in lit. a der Übergangsbestimmungen. Randziffer 66 ist somit
verordnungswidrig und für den Richter unbeachtlich. b) Im vorliegenden Fall ist der
Beschwerdegegner als Nichterwerbstätiger von Gesetzes wegen für die Kalenderjahre 1975
und 1976 beitragspflichtig (Art. 3 Abs. 1 und 10 Abs. 1 AHVG). Mit dem Ablauf der für
Nichterwerbstätige in der Regel vierteljährlichen Zahlungsperioden wurden die gesetzlich
geschuldeten Beiträge fällig ( Art. 34 Abs. 1 lit. c und Abs. 4 AHVV ). Der



Beschwerdegegner entrichtete sie jedoch erst im Mai 1980. Im Sinne von Art. 41bis Abs. 3
lit. b AHVV , welcher die Nachzahlung von Beiträgen für bereits abgelaufene
Kalenderjahre betrifft ( BGE 107 V 132 ), wäre der Beschwerdegegner demnach an sich ab
Ende 1975 bzw. 1976 verzugszinspflichtig; Art. 41bis AHVV trat indessen am 1. Januar
1979 in Kraft, weshalb die Verzugszinspflicht von diesem Zeitpunkt an besteht (lit. a der
Übergangsbestimmungen). Dass die fraglichen Beiträge des Beschwerdegegners erst im
Dezember 1979 verfügungsweise festgesetzt wurden, ändert hieran nichts. Dadurch wird
weder die Entstehung der Beitragsschuld in den Jahren 1975 und 1976 noch der Beginn des
Zinsenlaufs am 1. Januar 1979 beeinflusst. Denn lit. b von Art. 41bis Abs. 3 AHVV knüpft
an das Ende des Kalenderjahres an und - dies im Gegensatz zu lit. c - nicht an das Vorliegen
einer Verfügung. c) In diesem Zusammenhang drängen sich zwei Hinweise auf. Art. 64
Abs. 5 AHVG bestimmt unter anderem, dass Nichterwerbstätige, die von keiner
Ausgleichskasse erfasst werden, sich bei der kantonalen Ausgleichskasse zu melden haben.
Wird dieser Verpflichtung nachgelebt, so können die geschuldeten Beiträge in der Regel
ohne wesentliche zeitliche Verzögerung definitiv festgesetzt BGE 109 V 1 S. 6 werden und
die Verzugszinsfrage stellt sich unter Umständen überhaupt nicht. Im vorliegenden Fall
unterblieb offenbar eine derartige Meldung; die Ausgleichskasse erfuhr anscheinend erst
gegen Ende 1978, dass der Beschwerdegegner in den Jahren 1975 und 1976 nicht
erwerbstätig war. Der Beschwerdegegner kann jedoch aus dem Umstand, dass er die ihm
obliegende Meldepflicht möglicherweise nicht kannte, sondern annahm, der frühere
Arbeitgeber werde bis zum Erreichen des 65. Altersjahres die AHV-Beitragsbelange
automatisch regeln (Schreiben des Beschwerdegegners vom 7. April 1980 an die
Gemeindeausgleichskasse), nichts zu seinen Gunsten ableiten (ZAK 1977 S. 263 Erw. 3).
Unerheblich für die Verzugszinspflicht ist auch, dass vorliegend das in Randziffer 259 der
bundesamtlichen Wegleitung über die Beiträge der Selbständigerwerbenden und
Nichterwerbstätigen vorgezeichnete Meldesystem nicht gespielt haben dürfte, wonach die
Ausgleichskassen die bei ihnen angeschlossenen Arbeitgeber zu verhalten haben,
diejenigen Arbeitnehmer zu melden, welche in einem Alter pensioniert werden, in dem sie
noch als Nichterwerbstätige beitragspflichtig sind. Sodann mag die Frage aufgeworfen
werden, weshalb der Beginn des Zinsenlaufs im Falle des Beschwerdegegners nicht in
analoger Anwendung von Art. 41bis Abs. 3 lit. c AHVV festzusetzen ist. In gleicher Weise
wie beim Wechsel von der unselbständigen zur selbständigen Erwerbstätigkeit kann es auch
beim Übergang von der Erwerbstätigkeit zur Nichterwerbstätigkeit vorkommen, dass der
Ausgleichskasse im Zeitpunkt, da sie ihre Beitragsverfügung erlässt, noch keine definitiven
Angaben der kantonalen Steuerbehörde vorliegen, und zwar beim Nichterwerbstätigen mit
Bezug auf das Vermögen, welches neben dem Renteneinkommen für die Beitragsermittlung
massgebend ist ( Art. 10 Abs. 1 AHVG , Art. 28 AHVV ). Kraft Verweisung in Art. 29 Abs.
1 AHVV finden in diesem Fall die Verfahrensgrundsätze über die Festsetzung der Beiträge
der Selbständigerwerbenden im ordentlichen und im ausserordentlichen Verfahren (Art. 22
bis 27 AHVV) sinngemäss Anwendung. Beim Fehlen verbindlicher Angaben hat demnach
die Ausgleichskasse das Vermögen zunächst selber einzuschätzen ( Art. 26 Abs. 1 und 2
AHVV ) und die Beiträge provisorisch festzusetzen ( Art. 24 AHVV ) und einzuverlangen.
Ergibt sich später aus der Meldung der Steuerbehörde ein höheres Vermögen, so hat die
Ausgleichskasse die entsprechenden Beiträge nachzufordern ( Art. 25 Abs. 5 AHVV ), d.h.
eine Differenzzahlung anzuordnen. BGE 109 V 1 S. 7 Verzugszinsmässig betrachtet, fällt
eine solche Differenzzahlung bei einem Selbständigerwerbenden unter die Sonderregel des
Art. 41bis Abs. 3 lit. c AHVV mit der Folge, dass Verzugszinsen erst von dem auf die



Verfügung folgenden Monat an laufen ( BGE 107 V 131 Erw. 4a). Es macht jedoch
sachlich keinen Unterschied, ob eine Differenzzahlung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVV
einen Selbständigerwerbenden oder aber einen Nichterwerbstätigen betrifft. Deshalb
rechtfertigt es sich, beide gleich zu behandeln und Art. 41bis Abs. 3 lit. c AHVV auch auf
den Nichterwerbstätigen anzuwenden, wenn infolge Anpassung der kasseneigenen
Einschätzung an das durch die Steuerbehörde gemeldete Vermögen Beiträge nachgefordert
werden müssen. Die vorgenannten Umstände sind beim Beschwerdegegner aber nicht
gegeben. Die Beitragsverfügungen vom 6. Dezember 1979 betrafen nicht
Differenzzahlungen, sondern eine einmalige rückwirkende Erfassung für die Jahre 1975
und 1976, wobei sich die Ausgleichskasse auf definitive Angaben der Steuerbehörde über
die Vermögensverhältnisse stützen konnte. Es besteht somit kein Anlass, Art. 41bis Abs. 3
lit. c AHVV sinngemäss anzuwenden. Demnach bleibt es bei der in Erw. 3b hievor
getroffenen Feststellung, dass der Beschwerdegegner ab 1. Januar 1979
verzugszinspflichtig ist.

E. 4
Zu prüfen ist noch, bis zu welchem Zeitpunkt der Beschwerdegegner Verzugszinsen
schuldet. a) Die Vorinstanz hält in ihrem Entscheid fest, für das Jahr 1980 entfalle eine
Verzugszinspflicht, weil die Verwaltung einer allfälligen Beschwerde gegen die
Beitragsverfügungen vom 6. Dezember 1979 die aufschiebende Wirkung nicht entzogen
und damit auf eine sofortige Entrichtung der Beiträge verzichtet habe; dies schliesse eine
nachträgliche Berufung auf verspätete Bezahlung und die Geltendmachung von
Verzugszinsen aus. Im bereits erwähnten Urteil Stemmle hat das Eidg.
Versicherungsgericht entschieden, dass mit der Erhebung einer Beschwerde weder der
Beginn des Zinsenlaufs hinausgeschoben noch der einmal begonnene Zinsenlauf
unterbrochen werden kann. Daran ist festzuhalten. Wie das BSV in seiner
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zutreffend ausführt, bewirkt die einer Beschwerde
gegebenenfalls zukommende aufschiebende Wirkung bloss, dass die Verfügung nicht
vollstreckt und die Beiträge somit vorläufig nicht auf dem Betreibungsweg eingefordert
werden können ( Art. 97 Abs. 4 AHVG e contrario; vgl. auch Art. 39 lit. c VwVG ),
während der Zinsenlauf dadurch in keiner Weise berührt wird. Der BGE 109 V 1 S. 8
Umstand, dass die Verwaltung einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung
nicht entzieht, kann im Gegensatz zur Vorinstanz nicht in dem Sinne verstanden werden,
dass die Verwaltung eine verspätete Beitragszahlung in Kauf nehme und daher keine
Verzugszinsen für die Zwischenzeit verlangen könne. Eine solche Auffassung widerspricht
dem Zweck des Verzugszinses als einem Ausgleich dafür, dass der Schuldner bei
verspäteter Bezahlung einen Zinsvorteil geniessen kann, während der Gläubiger einen
Zinsnachteil erleidet. Die vorinstanzliche Auffassung geht somit fehl. b) Dies bedeutet
jedoch nicht, dass der Beschwerdegegner im Sinne von Ausgleichskasse und BSV bis 30.
April 1980 verzugszinspflichtig ist. Denn sie lassen Art. 41bis Abs. 2 AHVV ausser acht.
Danach wird für die vier der Nachzahlungsverfügung folgenden Monate eine "Schonfrist"
eingeräumt und von weitern Verzugszinsen abgesehen, und zwar unter der doppelten
Voraussetzung, dass der Beitragspflichtige sowohl die nachgeforderten Beiträge als auch
die bis dahin geschuldeten Verzugszinsen entrichtet. Aus dieser Vorschrift ergibt sich, dass
die Ausgleichskasse im Falle von Beiträgen, die mittels einer Verfügung nachgefordert
werden müssen und für welche der Zinsenlauf in einem zurückliegenden Zeitpunkt bereits
begonnen hat, in der Nachzahlungsverfügung gleichzeitig auch die Verzugszinsen für die
abgelaufenen Monate ( Art. 41bis Abs. 5 AHVV ), d.h. bis zum Ende des der



Nachzahlungsverfügung vorangehenden Monats zu ermitteln und in Rechnung zu stellen
hat (vgl. die Beispiele in den Erläuterungen des BSV zur Verzugszinsregelung; ZAK 1978
S. 440 f.); dabei dürfte es zweckmässig sein, in der Verfügung auch auf die viermonatige
Schonfrist aufmerksam zu machen. Nur auf diese Weise ist es möglich, dass der
Beitragspflichtige sowohl die nachgeforderten Beiträge als auch die aufgelaufenen
Verzugszinsen entrichten und von der Schonfrist Gebrauch machen kann. Bezahlt er
innerhalb der vier auf die Nachzahlungsverfügung folgenden Monate, so bleibt es beim
ermittelten Verzugszins; andernfalls ist er durchgehend verzugszinspflichtig bis zum Ende
des Monats, der der tatsächlichen Beitragszahlung vorangeht (vgl. ZAK 1978 S. 440 f.
sowie Randziffer 27 f. des Kreisschreibens über Verzugs- und Vergütungszinsen, gültig ab
1. Januar 1979). Im vorliegenden Fall ist die Ausgleichskasse nicht gemäss Art. 41bis Abs.
2 AHVV vorgegangen. Ihre Nachzahlungsverfügungen vom 6. Dezember 1979 enthielten
keinen Hinweis auf die BGE 109 V 1 S. 9 Verzugszinspflicht. Der Beschwerdegegner
erfuhr davon erst im nachfolgenden Beschwerdeverfahren aufgrund der Vernehmlassung
der Ausgleichskasse, welche ihm Ende April 1980 vom kantonalen Versicherungsgericht
zugestellt wurde. Eine Abrechnung über die geschuldeten Verzugszinsen nahm die
Ausgleichskasse erst vor, nachdem der Beschwerdegegner seine Beschwerde
zurückgezogen und die Beiträge im Mai 1980 bezahlt hatte. Richtigerweise hätte die
Ausgleichskasse aber bereits in ihren Nachzahlungsverfügungen vom 6. Dezember 1979 die
vom 1. Januar 1979 bis 30. November 1979 geschuldeten Verzugszinsen ermitteln und in
Rechnung stellen müssen. Es ist nicht auszuschliessen, dass der Beschwerdegegner bei
bundesrechtsgemässem Vorgehen der Ausgleichskasse innert der Schonfrist die Beiträge
für 1975 und 1976 sowie auch die aufgelaufenen Verzugszinsen entrichtet hätte. Daher
rechtfertigt es sich, die Verzugszinspflicht des Beschwerdegegners auf den Zeitraum vom 1.
Januar 1979 bis 30. November 1979 zu begrenzen. Es ist Sache der Ausgleichskasse,
darüber neu zu verfügen. Dispositiv Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: In
teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons Bern vom 18. November 1981 und die Verfügung der
Ausgleichskasse des Kantons Bern vom 27. August 1980 aufgehoben mit der Feststellung,
dass der Beschwerdegegner für die Zeit vom 1. Januar 1979 bis 30. November 1979
Verzugszinsen schuldet.
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